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RS UVS Steiermark 2002/04/02 30.9-
160/2001
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.2002

Rechtssatz

Tatort des Unterlassungsdeliktes nach § 14 Abs 4 FSG, wonach der Besitzer eines ungültigen Führerscheines ohne

unnötigen Aufschub den Führerschein bei der Behörde abzuliefern und gegebenenfalls die Auslieferung eines neuen

Führerscheines zu beantragen hat, ist der Sitz der Behörde, bei der die Ablieferungs- und Antragsp icht bestanden

hätte. Dies ist nach § 15 Abs 1 FSG die Hauptwohnsitzbehörde des betreffenden Führerscheinbesitzers.

Schlagworte

Führerschein Ablieferungspflicht Besitzer Tatort

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/14
https://www.jusline.at/gesetz/fsg/paragraf/15
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Steiermark 2002/04/02 30.9-160/2001
	JUSLINE Entscheidung


